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BEPS-Aktionspunkten präsentiert hatte, hat die EU-Kommission 
am 28.1.2016 ihre Empfehlung zur Umsetzung von Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Missbrauchs von Steuerabkommen2  
veröffentlicht, die Richtlinie (EU) 2016/1164 vom 12.7.2016 (ATAD 
I)3 verabschiedet und ein Jahr später durch die RL (EU) 2017/952 
(ATAD II)4 ergänzt. Der Inhalt der beiden Richtlinien und deren 
Umsetzung in Österreich ist der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
(siehe Tabelle unterhalb).

In Art. 11 Abs. 6 ATAD I wurde den Mitgliedstaaten (MS), die bis zum 
8.8.2016 über nationale gezielte Vorschriften zur Verhinderung 
von BEPS verfügten, die gleichermaßen wirksam sind, wie die in 
Art. 4 ATAD I vorgesehene Zinsschranke, bis zur Verabschiedung 
eines Mindeststandard der OECD in Bezug auf BEPS Action 
45, längstens aber bis 1.1.2024 eine Übergangsregelung 
eingeräumt.6 Während das BMF davon ausging, mit § 12 Abs. 1 
Z 10 KStG (Niedrigbesteuerung von Zinszahlungen im Konzern) 
bzw. § 12 Abs. 1 Z 9 KStG (kein Zinsabzug für fremdfinanzierte 
Beteiligungserwerbe im Konzern) über ein gleichermaßen 
wirksames Zinsabzugsverbot zu verfügen, hat die Kommission 
diese Vergleichbarkeit nicht gesehen.7 Am 25.7.2019 hat die 

AuslAndsgeschäfte nAch
BePs, MlI und cOVId-191 

G-20, OECD unD DiE EurOpäisChE uniOn sinD DabEi, 
DiE WEltstEuErOrDnunG nEu zu GEstaltEn, um 
DEn marktstaatEn mEhr bEstEuErunGsrEChtE 
EinzuräumEn, als Das bishEr DEr Fall War. 
GlEiChzEitiG hat COViD-19 nEuE rahmEnbEDinGunGEn 
GEsChaFFEn. DEr untErnEhmEr stEht VOr VölliG 
unErWartEtEn hErausFOrDErunGEn, auCh im 
bErEiCh DEs stEuErrEChts. strukturEn sinD zu 
übErDEnkEn, VErrEChnunGsprEisE anzupassEn. 
rEisE- unD kOntaktbEsChränkunGEn könnEn 
nEuE bEstEuErunGstatbEstänDE auslösEn. DEr 
VOrliEGEnDE bEitraG bEsChäFtiGt siCh mit EinEr 
sElEktiVEn ausWahl aktuEllEr stEuErliChEr 
sOnDErFraGEn intErnatiOnalEr GEsChäFtstätiGkEit 
unD analysiErt, Was GEGEnWärtiG unD in zukunFt 
bEi DEr bEratunG GrEnzübErsChrEitEnD tätiGEr 
untErnEhmEn zu bEaChtEn sEin WirD, um DEn 
kOstEnFaktOr „stEuErn“ in DEn GriFF zu bEkOmmEn.

1. aktuEllE riChtliniEnVOrGabEn DEr Eu
Nachdem am 5.10.2015 die OECD ihren Abschlussbericht zu den 15 
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ATAD I Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung Umsetzung in Österreich Umsetzungsfrist

Art. 4 Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen OFFEN 31.12.2018 (1.1.2024)

Art. 5 Übertragung von Vermögenswerten und Wegzugsbesteuerung § 6 Z 6 EStG 31.12.2019

Art. 6 Allgemeine Vorschrift zur Verhinderung von Missbrauch § 22 BAO 31.12.2018

Art. 7, Art. 8 Vorschrift für beherrschte ausländische Unternehmen § 10a KStG 31.12.2018

Art. 9 Hybride Gestaltungen iVz EU-Mitgliedstaaten § 14 KStG 31.12.2018

ATAD II Hybride Gestaltung iVz Drittstaaten § 14 KStG 31.12.2019
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zu dem US-amerikanischen „GILTI-Regime“ das weltweite 
Körperschaftsteueraufkommen um 2,3 bis 4% bzw. um U$ 56 bis 
102 Mrd. erhöhen. Dabei würde ein Großteil auf Säule II entfallen, 
weil Säule I im Wesentlichen nur bestehendes Steuersubstrat 
zugunsten der Marktstaaten neu verteilen würde.

2.2. riChtliniEnVOrsChläGE DEr
 EurOpäisChEn uniOn
Nachdem Vorschläge der OECD keine unmittelbare rechtliche 
Wirkung entfalten, hatte die EU bereits im März 2018 Maßnahmen 
präsentiert, bestehend aus einem Richtlinienvorschlag zur 
Implementierung einer „digitalen“ („virtuellen“) Betriebsstätte 
als neuen steuerlicher Nexus21 und jenem einer Ausgleichssteuer, 
die auf Online-Werbung, digitale Vermittlungsleistungen und 
den Verkauf von Daten, die aus Nutzerinformationen generiert 
werden, erhoben werden sollte.22 Um das Konzept auch gegenüber 
Drittstaaten umsetzen zu können, wurden die Vorschläge um eine 
Empfehlung der Kommission ergänzt, die bereits Textvorschläge 
für einen abkommensrechtlichen Nexus aufgrund „signifikanter 
digitaler Präsenz“ und Vorschriften für die Gewinnzuordnung zu 
einer dadurch begründeten „virtuellen Betriebsstätte“ enthielt.23 
Keiner der beiden Richtlinienvorschläge wurde von den MS 
angenommen. Auch der Vorschlag aus März 2019 zur Einführung 
einer Digitalsteuer mit deutlich engerem Anwendungsbereich 
durch Einschränkung auf digitale Werbeleistungen24 scheiterte 
an der für steuerliche Maßnahmen notwendigen Einstimmigkeit 
im ECOFIN. Mit der Folge, dass inzwischen Staaten wie Frankreich, 
Italien, Spanien, aber auch Österreich, nationale Maßnahmen 
gesetzt haben.25 So hat Österreich (als Bestandteil des AbgÄG 
2020) das mit 1. 1. 2020 wirksam gewordene Digitalsteuergesetz 
2020 (DiStG 2020) eingeführt.26 Der nächste Vorstoß der EU-
Kommission wird erst zu erwarten sein, nachdem die OECD ihre 
finalen Vorschläge zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft 
präsentiert haben wird, was aus heutiger Sicht nicht vor Mitte 
2021 zu erwarten ist. Im Raum steht auch eine Richtlinie, die 
Unternehmen der „Sharing Economy“ zur Berichterstattung 
verpflichten soll, wie etwa die Betreiber digitaler Plattformen 
in Bereichen wie der Beherbergung (z.B. Airbnb), des Transports 
(z.B. Uber), des Online-Caterings (z.B. Lieferando) und ähnlicher 
Vermittlungsleistungen.

2.3. autOmatisiErtE DiGitalE
 lEistunGEn im un-mustErabkOmmEn
Inzwischen hat auch das Expertenkommittee der Vereinten 
Nationen angesichts der Komplexität des Zwei-Säulen-
Ansatzes der OECD den Entwurf einer neuen Verteilungsnorm 
für automatisierte digitale Dienstleistungen präsentiert und 
vorgeschlagen, einen neuen Art. 12B in das Musterabkommen 
der Vereinten Nationen (UN-MA) aufzunehmen. Demnach sollen 
automatisierte digitale Dienstleistungen künftig auch im Staat des 
Nutzers besteuert werden, ohne dass es einer physischen Präsenz 
des Leistenden bedarf. Die Steuer soll in Form einer Quellensteuer 
erhoben werden oder im Ausmaß von 30% der „profitability 
ratio“ des Leistenden.27 Wenngleich es sich dabei nur um einen 
Vorschlag handelt, der im Zuge der nächsten Revision in das 
UN-MA aufgenommen werden könnte, ist nicht auszuschließen, 

EU-Kommission deshalb den ersten Schritt zur Einleitung eines 
förmlichen Vertragsverletzungsverfahrens gesetzt und am 
27.11.2019 eine mit Gründen versehen Stellungnahme zugestellt, 
mit der Aufforderung, Art. 4 ATAD I in nationales Recht zu 
übernehmen. Es bleibt abzuwarten, ob Österreich im Zuge der 
anstehendern Legistik dieser Aufforderung folgen wird.

Um die Möglichkeiten der bilateralen Streitbeilegung auf der 
Grundlage von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) oder 
dem EU-Schiedsübereinkommen8 zwischen den Mitgliedstaten 
der EU (MS) zu verbessern wurde bereits im Oktober 2017 
die EU-Streitbeilegungsrichtlinie9 verabschiedet, um einen 
wirksamen und effektiven Rechtsrahmen zur Beilegung, von 
Besteuerungsstreitigkeiten zu schaffen und die MS unter 
bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, sich auf ein Ergebnis 
zu einigen. Dir Richtlinie ist auf Steuerjahre anzuwenden, die 
nach dem 1.1.2018 begonnen haben und wurde in Österreich 
durch das EU-Besteuerungsstreitbeilegungsgesetz10 in nationales 
Steuerrecht transformiert. Die derzeit wohl meistdiskutierte 
Richtlinienvorgabe der EU ist die sechste Fassung der EU-
Amtshilferichtlinie11, kurz „DAC 6“,12 die durch das EU-
Meldepflichtgesetz13 in österreichisches Recht transformiert 
worden ist.

2. bEstEuErunG DEr DiGitalEn WirtsChaFt
2.1. DiE arbEitEn DEr OECD
Die Digitalisierung der Wirtschaft hat die Formen internationaler 
Geschäftstätigkeit verändert. Traditionelle, an physischer Präsenz 
orientierte Besteuerungskonzepte scheitern. Deshalb arbeitet die 
OECD - beginnend mit BEPS Action 114 – im Rahmen des aus 137 
Staaten bestehenden „Inclusive Framework“ seit Oktober 2015 
intensiv daran, einen gemeinsamen internationalen Konsens zu 
finden, um die weltweite Verteilung von Besteuerungssubstrat 
neu zu ordnen. Es entstand ein 2-Säulen-Modell mit 
konkreten Vorstellungen zur steuerlichen Erfassung (nicht nur) 
digitaler Unternehmen. In „Pillar I“ wird einerseits ein – von 
Präsenzanforderungen losgelöster – an Umsätzen orientierter 
neuer Nexus vorgeschlagen, andererseits neue Regeln der 
Gewinnallokation. „Pillar II“ schlägt vor, den internationalen 
Steuerwettbewerb generell durch eine globale Mindestbeteuerung 
zu begrenzen.15 Anlässlich einer am 12.10.2020 stattgefundenen 
Pressekonferenz hat die OECD „Blueprints“ für die Säule I (232 
Seiten)16 und die Säule II17 (248 Seiten) präsentiert, ergänzt um 
ein „Public Consultation Document“18, in dem die interessierte 
Öffentlichkeit gebeten wird, Fragen zu dem Zwei-Säulen-
Konzept zu beantworten. In einem Communiqué vom 14.10.2020 
wurden die Pläne der OECD von den Finanzministern der G20 
und den Zentralbankgouverneuren ausdrücklich unterstützt.19 
Im Jänner 2021 soll eine öffentliche Anhörung in Paris erfolgen, 
mit dem Ziel, bis Mitte 2021 eine „consensus based solution“ 
präsentieren zu können. Gleichzeitig wurde eine 283-seitige 
Folgenabschätzung („Economic Impact Assessment“) über die 
weltweiten wirtschaftlichen und steuerlichen Auswirkungen 
der Zwei-Säulen-Lösung veröffentlicht und am 20.10.2020 
von der OECD präsentiert.20 Nach den Schätzungen der OECD 
könnte die Umsetzung von Säule I und Säule II ergänzend 
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dem MLI inzwischen wirksam geworden ist. Die durch das MLI 
infizierten DBA sind auf der Website des BMF als „synthesised 
Text“ abrufbar.32

3.2. bEtriEbsstättEn, mli unD COViD-19
Im Rahmen des BEPS-Projektes kam die OECD zum Ergebnis, dass 
es auch einer Neufassung des Betriebsstättenbegriffs in den DBA 
bedarf, um Steuerumgehungsstrategien zu verhindern. Im Fokus 
standen Kommissionsgeschäfte unter Nutzung ausländischer 
Tochtergesellschaften, wodurch Gewinne aus Marktstaaten 
wegverlagert werden können, die Inanspruchnahme der 
für Hilfsbetriebsstätten vorgesehenen Ausnahmen und 
Betriebsstätten vermeidende Steuergestaltung in Zusammenhang 
mit Bauausführungen und Montagen.34 Folglich wurde in BEPS 
Action 735 und Art. 12 bis 15 MLI (keine Mindeststandards) den 
Staaten vorgeschlagen, in ihren DBA die Art. 5 Abs. 3 OECD-
MA (Bauausführungen und Montagen), Art. 5 Abs. 4 OECD-MA 
(Hilfsbetriebsstätten) und Art. 5 Abs. 5 ff. (Vertreterbetriebsstätten) 
anzupassen. Österreich hat zwar aus dem „MLI-Cafeteria-
System“ nur wenige Vorschläge übernommen36 und iZm Art. 
5 OECD-MA nur jenen zur Anpassung des Art. 5 Abs. 4 OECD-
MA übernommen, steht aber z.B. in Bezug auf die Änderungen 
im Bereich der Vertreterbetriebsstätte auf dem Standpunkt, 
dass es sich dabei um keine Neuregelung sondern lediglich um 
„Klarstellungen“ in Bezug auf Österreichs bestehende Auslegung 
der jeweiligen Abkommensbestimmung in Altfassung handelt.37 
Die Nichtübernahme der Regelung zur Verhinderung künstlicher 
Vertragstrennungen iZm Bauausführungen und Montagen 
wurde damit begründet, dass solchen Gestaltungen ohnehin 
durch den als Mindeststandard ausgestalteten und deshalb von 
Österreich übernommenen „Principal Purpose Test“ begegnet 

dass vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer bei DBA-
Neuverhandlungen und Revisionen darauf bestehen werden, eine 
solche Regelungen in ihre DBA aufzunehmen. 

3. DiE östErrEiChisChEn Dba
3.1. ausWirkunGEn VOn bEps unD mli
Um die im Rahmen des BEPS-Projektes von G20/OECD 
vorgeschlagenen DBA-rechtlich relevanten Anpassungen 
zügig in die Abkommen übernehmen zu können, hat es die 
OECD den Staaten freigestellt, ein multilaterales Abkommen zu 
unterzeichnen. Dieses „Multilaterale Instrument“ (MLI) sollte es 
ohne langwierige DBA-Neuverhandlungen ermöglichen, einzelne 
abkommensrechtliche Regelungen mit einem Aufwischen 
zu verändern ohne langwierige Verhandlungen mit jedem 
einzelnen Vertragsstaat führen zu müssen.28 Österreich hat 
zwar das MLI sehr rasch in nationales Recht transformiert29 
und als weltweit erster Staat ratifiziert, die „covered tax 
agreements“ der OECD gemeldet und Optionen bzw. Alternativen 
gewählt. Die schnelle Umsetzung ist allerdings dem Umstand 
geschuldet, dass Österreich völkerrechtliche Verträge unmittelbar 
anwenden kann und Veränderungen der DBA durch das MLI 
keiner parlamentarischen Handlungen bedürfen (monistisches 
System). In Deutschland hingegen ist jedes einzelne DBA dem 
Gesetzgebungsprozess zu unterziehen (dualistisches System), 
weshalb in Deutschland das MLI bislang noch nicht wirksam 
geworden ist. 30 Bei der Übernahme der dem BEPS-Projekt 
entstammenden Änderungsvorschläge hat Österreich jedoch 
große Zurückhaltung geübt und im Wesentlichen nur die von 
der OECD als „Mindeststandard“ ausgewiesenen Bestanteile 
übernommen.31 Die folgende Tabelle zeigt, im Verhältnis zu 
welchem österreichischen Vertragsstaat welche Bestimmung aus 
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MLI Abkommensrechtliche Regelung DBA-Staat33 

Art. 6 Abs. 1

präambel: …ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch 
Steuerverkürzung oder -umgehung (unter anderem durch missbräuchliche 
Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem Abkommen vorgesehenen 
Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten oder -gebieten 
ansässigen Personen) zu schaffen.

BE, CA, CZ, FR, FI, IL, IN, IE, LT, LU, 
LV, MT, NL, PL, RS, SK, SI, SG

Art. 13 Abs. 2
hilfsbetriebsstätte: …sofern diese Tätigkeit oder im Fall des Buchstabens c die 
Gesamttätigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine 
Hilfstätigkeit darstellt.

IN, IL, NL, RS, SK, SI

Art. 5 Abs. 2  (Option A) Qualifikationskonflikte: Wechsel von der Anrechnungs- zur Befreiungsmetho-
de bei Qualifikationskonflikten, die sich durch die Anwendung des DBA ergeben IN, LU, NL, PL, SK, SI

Art. 5 Abs. 6  (Option C) switch over von der anrechnungs- zur befreiungsmethode PL, SK (einseitig)

Art. 19 Abs. 1 bis 10 und 12 Obligatorisches verbindliches schiedsverfahren BE, CA, FR, FI, IE, LUX, M, NL, SI, SG

Art. 10 Abs. 1 bis 3 Vorschrift zur missbrauchsbekämpfung für in Drittstaaten oder -gebieten 
gelegenen betriebsstätten BE, IND, IL, NL, SK, SI

Art. 7 MLI Verhinderung von abkommensmissbrauch (principal purpose test) BE, CA, CZ, F, FI, IL, IN, IE, LT, LU, 
LV, MT, NL, PL, RS, SK, SI, SG

Art. 17 Abs. 1 Gegenberichtigung bei Verrechnungspreiskorrekturen BE, F, IL, IE, LT, LU, MA, NL, SK, SG

Art. 16 Abs. 3 Verbesserung der streitbeilegung - Verständigungsverfahren BE, CA, FR, IE, LU, NL
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wonach die Ergebnisaufteilung zwischen den verschiedenen 
Betriebsstätten eines Unternehmens nach einem eingeschränkten 
Fremdverhaltensgrundsatz erfolgen soll und jene nach dem 
Update 2010 (entspricht auch der aktuellen Fassung des OECD-
MA idF des Update 2017), die Betriebsstätten fiktiv rechtlich 
selbständigen Unternehmen gleichstellen will (uneingeschränkter 
Fremdverhaltensgrundsatz). Dieser Ansatz wird auch als 
„authorized OECD approach“ (AOA) bezeichnet (siehe Tabelle 
unterhalb).

Nachdem sich Österreich im Update 2017 des OECD-MA 
vorbehalten hat, in ihren DBA die Version des Art. 7 idF des 
OECD-MA 2008 zu verwenden (Altfassung)46, findet sich derzeit 
der AOA in keinem einzigen österreichischen DBA. Nur im neuen 
DBA mit Japan (DBA-JP) ist im Schlussprotokoll vorgesehen, dass 
zu dem Zeitpunkt, auf den sich die beiden DBA-Staaten durch 
einen diplomatischen Notenwechsel darauf verständigen, Art. 
7 des DBA-Japan durch die neue Version idF des Update 2017 
ersetzt wird.47 

Einer der in Art. 7 Abs. 1 OECD-MA enthaltenen Grundprinzipien der 
Ergebnisaufteilung ist, dass Gewinne nur insoweit im Tätigkeits-
(=Quellen)staat besteuert werden dürfen, als diese (der durch 
diese Tätigkeit begründeten) Betriebsstätte zugerechnet werden 
dürfen. Es gibt also keine „Attraktivkraft“ der Betriebsstätte, 
sofern eine solche in einem DBA nicht ausdrücklich vorgesehen 
ist.48 Die Feststellung der einer Betriebsstätte dem Grunde nach 
zuzuordnenden Gewinne (Verluste) bedarf im ersten Schritt einer 
Funktions- und Risikoanalyse. Im zweiten Schritt ist den an 
der Betriebsstätte erbrachten „significant people functions“ die 
zuzuordnende fremdübliche Vergütung unter Anwendung der 
OECD-Verrechnungspreisgrundsätze49 zu ermitteln, wobei die 
OECD davon ausgeht, dass dabei „Dealings“ (Geschäftsvorfälle) 
zwischen Stammhaus und Betriebsstätte zu fingieren sind, 
die aber rechtlich gar nicht möglich sind. Dabei unterscheiden 
sich die Alt- und Neufassung des Art. 7 OECD-MA insofern, 
als die Altfassung nur Erlöse und Aufwendungen Stammhaus 
oder Betriebsstätte zuordnet, während die Neufassung, 
also der AOA diese „Dealings“ unter Berücksichtigung von 
Gewinnaufschlägen abgehandelt wissen will. Bezüglich der 
Methodik der Gewinnabgrenzung enthält Art. 7 OECD-MA keine 
konkreten Aussagen. In der Praxis üblich sind die sog. „direkte 
Methode“, also die Gewinnermittlung nach buchhalterischen 

werden könnte.38 In das Update 2017 des OECD-MA wurden 
jedoch alle DBA-rechtlich relevanten Vorschläge aus dem BEPS-
Projekt übernommen und sind deshalb die Ausgangsbasis für 
den Neuabschluss bzw. die Neuverhandlung von DBA. So findet 
sich z.B. BEPS- bzw. MLI-infizierte Anpassungen in dem seit 2019 
wirksamen neuen DBA mit Japan.39 

Anfang April hat die OECD zu den Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie auf die Auslegung des Betriebsstättenbegriffs Stellung 
genommen.40 Darin wird unter anderen ausgeführt, dass allein 
durch die Notwendigkeit von Home-Office-Tätigkeiten, die 
von Arbeitnehmern außerhalb ihres üblichen Tätigkeitsstaates 
ausgeübt werden, oder Vertriebsaktivitäten aufgrund der (noch 
im April 2020) angenommenen Kurzfristigkeit der Krise, keine 
Betriebsstätte begründet wird.41 Allerdings geht die OECD unter 
Bezugnahme auf den OECD-MK42 davon aus dass, COVID-19-
bedingte Baustellenunterbrechungen den Lauf der in Art. 5 Abs. 
3 OECD-MA vorgesehenen 12-Monatsfrist weder unterbrechen 
noch hemmen. Das österreichische BMF hat sich in Bezug auf 
COVID-19 bedingte Baustellenunterbrechungen – vorbehaltlich 
abweichender bilateraler Vereinbarungen43 – der Rechtsansicht 
der OECD angeschlossen.44 Das deutsche BMF45 geht hingegen 
davon aus, dass die krisenbedingte zeitliche Unterbrechung 
von Bau- und Montagearbeiten für ausländische Unternehmen 
in Deutschland eine Hemmung des Fristlaufs bewirkt, wenn die 
Unterbrechung mindestens 2 Wochen beträgt, das Personal den 
Montageort verlassen hat und die Einkünfte im Ansässigkeitsstaat 
des Unternehmens besteuert werden, wenn durch die 
Fristhemmung in Deutschland keine Betriebsstätte begründet 
wird. Die ersten praktischen Erfahrungen zeigen bereits, dass die 
unterschiedliche Auslegung des Betriebsstättenbegriffs durch 
verschiedene Staaten für Unternehmen unerwartete Steuerrisiken 
und bilaterale Konflikte auslöst.

4. DiE intErnatiOnalE GEWinnabGrEnzunG
4.1. ErGEbnisabGrEnzunG zWisChEn
 stammhaus unD bEtriEbsstättE
4.1.1. Die Grundsätze
Für die internationale Ergebnisabgrenzung ist im innerstaatlichen 
Steuerrecht § 6 Z 6 EStG bzw. § 102 Abs. 2 EStG relevant, 
andererseits Art. 7 OECD-MA. Die in Art. 7 OECD-MA 
enthaltene Verteilungsnorm gibt es in zwei Fassungen. Und 
zwar die Fassung aus dem OECD-MA vor dem Update 2010, 

Art 7 Altfassung OECD-MA 2008 und früher Neufassung OECD-MA 2010 (=OECD-MA 2017)

1 „relevant business activity approach“ „Functionally Separate entity approach“

2 Eingeschränkter FV-Grundsatz Uneingeschränkter FV-Grundsatz

3 aufwandszuordnung Korrespondierende Gegenberichtigung

4 indirekte methode Entfallen

5 keine Einkünftezurechnung bei Wareneinkauf Entfallen

6 kein Wechsel der Gewinnermittlungsart Entfallen

7 isolierende betrachtungsweise Abs. 4
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vor die Herausforderung zu klären, wie entlang konzerninterner 
Wertschöpfungsketten mit krisenbedingten Verlusten umzugehen 
ist. Wenngleich die für die Betriebsstätten-Ergebnisabgrenzung 
dargestellten Grundsätze jenen entsprechen, die für 
Geschäftsbeziehungen zwischen verbundenen Unternehmen 
gelten, stellen sich im Konzernverbund besondere Fragen. Die 
in der Regel zwei Jahre alten Benchmarks aus Datenbanken 
sind aufgrund ihres Vergangenheitsbezugs nur bedingt 
verwertbar54, sodass allenfalls aus dem erkennbaren derzeitigen 
Verhalten unabhängiger Unternehmen bzw. dem Verhalten eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführers Rückschlüsse 
auf fremdübliches Verhalten gezogen werden können. In der 
Praxis geht es aktuell darum, die folgenden Fragen zu lösen:
1) Wie sind COVID-19 bedingte Sonder-/Projektkosten 

zu verteilen? Solche können iZm Lieferverzögerungen 
oder Pönale-Forderungen entstehen, durch zusätzlichen 
administrativen Aufwand (z.B. Investitionen in IT und Home-
Office-Lösungen) und nötige Umstrukturierungen.55

2) Bedarf es einer Anpassung der Finanzierungsstruktur? 
Konditionen bestehender Kredit- und Darlehensverträge 
sind zu überprüfen, ebenso wie der Einsatz von Garantien, 
Patronatserklärungen und Eigenkapital ersetzenden 
Instrumenten. Auch Forderungsverzichte können notwendig 
sein.56

3) Wie sind Fördermittel zu verteilen? In diesem Zusammenhang 
ist eine Entscheidung des französischen Höchstgerichts 
von Interesse, das zu dem Schluss gekommen ist, dass kein 
fremdunüblicher Gewinntransfer ins Ausland gegeben ist, 
wenn eine französische Gesellschaft einen staatlichen Zuschuss 
für Forschung- und Entwicklungsaktivitäten im Rahmen einer 
Konzernumlage von der Cost-plus-Bemessungsgrundlage in 
Abzug bring.57

4) Welche steuerlichen Folgen ergeben sich aus 
Betriebsschließungen, Funktionsverlagerungen und dem 
„Down-Sizing“ einzelner Gesellschaften? Soweit in diesem 
Zusammenhang materielle oder immaterielle Wirtschaftsgüter 
grenzüberschreitend übertragen werden, ist fremdübliches 
Verhalten iSd § 6 Z 6 lit a EStG iVm Art. 9 Abs. 1 OECD-MA 
gefordert.

In einem ersten Schritt sollten bestehende 
Verrechnungspreisvereinbarungen im Hinblick auf die 
vertragsrechtlichen Anpassungsmöglichkeiten untersucht 
werden. Je weniger Funktionen von einem verbundenen 
Unternehmen wahrgenommen werden, desto geringer wird 
dessen Verlustanteil sein können.58 Residualverluste müssen 
dann vom Strategieträger übernommen werden. Der Eingriff in 
Verrechnungspreise kann auch im Sinne eines Vorteilsausgleichs 
argumentiert werden, indem z.B. ein Unternehmen temporär auf 
Gewinnmargen zugunsten künftiger höherer Margen verzichtet.59 
Bei der Preisgestaltung iVz Routineunternehmen, die über keine 
wesentlichen immateriellen Wirtschaftsgüter verfügen und 
durch ein nur wenig komplexes Funktions- und Risikoprofil 
gekennzeichnet sind (z.B. Dienstleistungsunternehmen, 
Lohnfertiger), kommen bevorzugt kostenbasierte 
Verrechnungspreismethoden zur Anwendung.60 In solchen Fällen 

Grundsätzen, Gewinnschätzungen (bevorzugte Methodik in 
manchen Entwicklungs- und Schwellenländern), transaktions-
(geschäftsvorfalll-)bezogene Gewinnaufteilungsmethoden (z.B. 
die Kostenschlüsselmethode) und die Kostenaufschlagsmethode 
(„Cost Plus). Letztere ist in der Praxis bei Routinebetriebsstätten 
die Standardmethode, wozu aus deutscher Sicht auch Bau- 
und Montagebetriebsstätten zählen. Die indirekte Methode 
(Aufteilung des gesamten Unternehmensgewinns nach 
Schlüsseln) wurde aus der Neufassung des Art. 7 OECD-MA 
eliminiert, hatte aber auch in der Vergangenheit nur einen sehr 
begrenzten Anwendungsbereich.50

DBA regeln nur die Gewinnaufteilung dem Grunde nach. Wie der 
Betriebsstättengewinn der Höhe nach zu berechnen ist, ergibt 
sich nach innerstaatlichem Steuerrecht der jeweiligen DBA-
Staaten.51 Insofern unterscheidet sich das im Betriebsstättenstaat 
zu versteuernde Ergebnis immer von jenem, das von der 
österreichischen Besteuerung freizustellen ist (Art. 23A OECD-
MA) bzw. jenem, worauf ausländische Steuern angerechnet 
werden können (Art. 23B OECD-MA). 

4.1.2. auswirkungen von COViD-19
Bislang haben weder der nationale Gesetzgeber noch die OECD 
zu den Auswirkungen von COVID-19 auf die internationale 
Ergebnisabgrenzung Stellung genommen. Es gilt also auch 
in der Krise das Prinzip des „dealing at arm’s length“, der sich 
am Verhalten eines fremden Dritten, der unter gleichen oder 
vergleichbaren Verhältnissen zu handeln hat, orientiert. So 
kann es bei der Anwendung der Kostenaufschlagsmethode 
COVID-19 bedingt notwendig sein, bei Routinebetriebsstätten 
den Kostenaufschlagssatz bis auf Null zu reduzieren und/oder 
auf eine Vollkostendeckung zu verzichten und nur die Teilkosten 
als Bemessungsgrundlag anzusetzen. Denn auch fremde Dritte 
würden zur Überbrückung temporärer Unterbeschäftigung 
vorübergehend Preise akzeptieren, die nur die Einzelkosten 
abdecken.52 Wenngleich von manchen Finanzverwaltungen 
unterstellt, muss die „Cost-Plus-Methode“ nicht bedeuten, dass 
der Betriebsstättenstaat stets einen Ausweis von Gewinnen 
erwarten darf. Geht man davon aus, dass fremdübliches 
Verhalten einer Bemessung des Gewinnaufschlags auf 
Basis von Plankosten entspricht, können sich auch nach 
der Cost-Plus-Methode Betriebsstättenverluste ergeben, 
wenn z.B. die Istkosten die Plankosten plus Gewinnaufschlag 
überschreiten. Im Projektgeschäft ist auch zu überlegen, ob 
nicht eine Umstellung auf eine transaktions-(geschäftsvorfall-)
bezogene Gewinnaufteilungsmethode („Profit-Split-Methode“) 
zweckmäßig wäre.53 Ein COVID-19 bedingtes Abgehen von 
einer einmal gewählten Methode ist auch abkommensrechtlich 
zulässig, zumal von dem in Art. 7 Abs. 6 OECD-MA idF vor dem 
Update 2010 vorgesehenen Grundsatz der Methodenkontinuität 
abgewichen werden kann, wenn ausreichende Gründe dafür 
bestehen, anders zu verfahren. Diese Voraussetzung ist durch 
COVID-19 Krise zweifellos gegeben.

5. COViD-19 unD VErrEChnunGsprEisE
Die Ausbreitung von COVID-19 stellt multinationale Unternehmen 
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kann in Erwägung gezogen werden, z.B. wegen krisenbedingt 
gesunkener Nachfrage den Kostenaufschlag zeitlich begrenzt 
bis auf Null zu reduzieren. Ein krisenbedingtes Abweichen von 
bestehenden Verrechnungspreisvereinbarungen muss jedoch in 
Master-Files und Local-Files sorgfältig dokumentiert werden und 
es muss sichergestellt werden, dass die vertraglichen Beziehungen 
angepasst und auch tatsächlich umgesetzt werden.61

6. ausbliCk
Während EU und OECD dabei waren, das Steuerrecht neu 
zu ordnen, hat Mitte März 2020 die COVID-19 Pandemie die 
Wirtschaft vor neue und unerwartete Herausforderungen 
gestellt. Organisationsstrukturen werden hinterfragt, Funktionen 
und Risiken im Unternehmensverbund neu überdacht, 
Geschäftsmodelle vereinfacht oder gestrafft.

Im schlimmsten Fall werden Tätigkeiten eingestellt oder 
Betriebe geschlossen. All das hat Auswirkungen auf die 
internationale Verteilung von Besteuerungssubstrat. Reise- und 
Kontaktbeschränkungen, Shut-Downs und die dadurch bewirkten 
Störungen des regulären Geschäftsablaufs können unerwartete 
Besteuerungstatbestände auslösen. Der vorliegende Beitrag 
(bzw. der in Seefeld gehaltene Vortrag) sollte nur eine selektive 
Auswahl der für die internationale Unternehmenssteuerberatung 
relevanten Themen wiedergeben.    n
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